







[image: Jobcenter Remscheid]






Suchen

Suchbegriff/e eingeben

Suchen







Navigation überspringen
	
Home


	
News

	
Aktuelles


	
Veranstaltungen





	
Über uns

	
Jobcenter Remscheid


	
Dienstleistungen


	
Organisation & Gremien

	
Geschäftsführung


	
Trägerversammlung


	
Beirat





	
Arbeiten im Jobcenter





	
Arbeit

	
Arbeitsuchende U25

	
Fördermaßnahmen U25


	
Berufsberatung





	
Arbeitsuchende Ü25


	
Berufliche Rehabilitation


	
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

	
Berufsausbildung und Umschulung in Teilzeit


	
Minijob





	
Förderung beruflicher Weiterbildung


	
Weitere Fördermöglichkeiten





	
Bürgergeld

	
Antragstellung


	
Bürgergeld


	
Kosten der Unterkunft

	
Neben- und Betriebskosten


	
Stromkosten - Stromschulden


	
Mietschulden


	
Auszug unter 25 Jahren





	
Mehrbedarfe, Erstausstattungen und Schulbücher


	
Bildung und Teilhabe


	
Ukraine





	
Unternehmen

	
Fördermöglichkeiten


	
Teilhabechancengesetz


	
Arbeitgeber-Beratung





	
Service

	
Kontakt


	
Feedback


	
Schlichtungsstelle


	
Datenschutz


	
Aktuelle Weisungen


	
Download-Center


	
Wichtige Adressen


	
Jobcenter.digital


	
Vorabprüfung Mietangebot



















Suchen









Navigation überspringen
	Home
	News
	Aktuelles
	Veranstaltungen



	Über uns
	Jobcenter Remscheid
	Dienstleistungen
	Organisation & Gremien
	Geschäftsführung
	Trägerversammlung
	Beirat



	Arbeiten im Jobcenter



	Arbeit
	Arbeitsuchende U25
	Fördermaßnahmen U25
	Berufsberatung



	Arbeitsuchende Ü25
	Berufliche Rehabilitation
	Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
	Berufsausbildung und Umschulung in Teilzeit
	Minijob



	Förderung beruflicher Weiterbildung
	Weitere Fördermöglichkeiten



	Bürgergeld
	Antragstellung
	Bürgergeld
	Kosten der Unterkunft
	Neben- und Betriebskosten
	Stromkosten - Stromschulden
	Mietschulden
	Auszug unter 25 Jahren



	Mehrbedarfe, Erstausstattungen und Schulbücher
	Bildung und Teilhabe
	Ukraine



	Unternehmen
	Fördermöglichkeiten
	Teilhabechancengesetz
	Arbeitgeber-Beratung



	Service
	Kontakt
	Feedback
	Schlichtungsstelle
	Datenschutz
	Aktuelle Weisungen
	Download-Center
	Wichtige Adressen
	Jobcenter.digital
	Vorabprüfung Mietangebot









			








Weitere Fördermöglichkeiten















Weitere Förderinstrumente für die langfristige Integration in den Arbeitsmarkt


Um Sie langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und dadurch Ihre Hilfebedürftigkeit schnellstmöglich zu beenden, gibt es eine Reihe von Förderinstrumenten. Welche von den unten aufgeführten Möglichkeiten im Einzelfall für Sie in Frage kommen, klärt Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne in einem Gespräch mit Ihnen. Bitte beachten Sie, dass Sie die jeweilige Leistung im Voraus formlos beantragen müssen. Weiterhin handelt es sich bei den Leistungen um Ermessensleistungen, was bedeutet, dass Sie hierauf keinen Rechtsanspruch haben.





Arbeitsgelegenheiten (AGH)  




Arbeitsgelegenheiten sollen dazu dienen, Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Sie werden auch als sogenannte „1-Euro-Jobs“ bezeichnet.

Mit der AGH wird kein Beschäftigungsverhältnis begründet; Sie erhalten jedoch für jede geleistete Arbeitsstunde 1,50 Euro Mehraufwandsentschädigung. Sie dürfen maximal 30 Stunden pro Woche an der AGH teilnehmen. Der Betrag, den Sie für Ihre Teilnahme an der AGH erhalten, wird Ihnen nicht angerechnet. Mit ihm sind jedoch jegliche Kosten wie z.B. Fahrgeld, Verpflegung etc. abgegolten.

Die Förderdauer beträgt in der Regel sechs Monate, kann aber im Einzelfall verlängert werden. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren dürfen Sie nicht länger als 24 Monate zu einer AGH zugewiesen werden. Nach Ablauf der 24 Monate können Sie für bis zu zwölf weitere Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die Fördervoraussetzungen weiter vorliegen.

Wenn Sie sich für eine Arbeitsgelegenheit interessieren, wenden Sie sich einfach an Ihren persönlichen Ansprechpartner.










Einstiegsgeld (ESG)  




Das Einstiegsgeld soll Ihnen den Start ins Berufsleben erleichtern. Die Höhe hängt dabei von Ihrer individuellen Situation ab. Es kann für bis zu 12 Monate gezahlt werden. Sie können es erhalten, wenn Sie

	eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit mit mindestens 15 Wochenstunden aufnehmen oder
	eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, deren Arbeitsentgelt über 450 Euro pro Monat liegt.


Das Einstiegsgeld soll Ihnen einen finanziellen Anreiz bieten, z. B. wenn Ihr voraussichtliches Einkommen aus Ihrer Tätigkeit zunächst kaum höher ist als Ihre bisherigen Geldleistungen.

Bitte beantragen Sie das Einstiegsgeld bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner, bevor Sie die sozialversicherungspflichtige oder selbständige Tätigkeit aufnehmen. Gerne werden Sie auch im Vorhinein von ihm zum Einstiegsgeld beraten.










Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen  




Wenn Sie eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Sie Darlehen oder Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die Ausübung Ihrer selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Die Zuschüsse dürfen jedoch einen Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigen.

Weiterhin können Sie von geeigneten Dritten durch Beratung oder auch durch Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert werden, wenn dies für die weitere Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen ist dabei aber ausgeschlossen.

Sie können Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen nur erhalten, wenn zu erwarten ist, dass Ihre selbständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist und Sie Ihre Hilfebedürftigkeit dadurch innerhalb eines angemessenen Zeitraums dauerhaft überwinden oder verringern. Um dies beurteilen zu können, arbeiten wir mit einer fachkundigen Stelle zusammen, die eine Stellungnahme über die voraussichtliche Tragfähigkeit Ihrer geplanten Selbstständigkeit erstellt.

Bei Fragen zu Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen können Sie sich gerne an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden.










Förderung aus dem Vermittlungsbudget (VB)  




Wenn Sie ausbildungssuchend, von Arbeitslosigkeit bedroht, arbeitssuchend oder arbeitslos sind, können Sie eine Förderung aus dem Vermittlungsbudget für die Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung erhalten, wenn dies für Ihre berufliche Eingliederung notwendig ist. Die Förderung umfasst hierbei die Übernahme der angemessenen Kosten, soweit Ihr Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht (oder voraussichtlich nicht) erbringen wird. Erstattungsfähige Kosten sind z.B.:

	Bewerbungskosten
	Reisekosten zum Vorstellungsgespräch
	Pendelfahrten
	Kosten für getrennte Haushaltsführung
	Kosten für Umzug
	Fahrkosten zum Antritt einer Arbeit- oder Ausbildungsstelle außerhalb des Tagespendelbereichs
	Kosten für Arbeitsmittel und berufsspezifische Arbeitskleidung
	Kosten für Nachweise (z. B. Gesundheitszeugnis, Beglaubigungen, Führungszeugnis usw.)
	Erwerb des Führerscheins Klasse B/BE
	Förderung eines PKW
	Unterstützung der Persönlichkeit
	sonstige Kosten


Bitte beachten Sie, dass Sie die Förderung beantragen müssen, bevor Ihnen die Kosten entstehen. Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie gerne, falls Sie Fragen zum Thema „Förderung aus dem Vermittlungsbudget“ haben. Vorab können Sie sich einen Überblick in unserer Geschäftsanweisung zum Vermittlungsbudget verschaffen.





Download PDF	









Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  




Sie wünschen eine zusätzliche, kompetente Unterstützung bei Ihrer Suche nach einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle? Sie benötigen neue Bewerbungsunterlagen oder möchten Ihre alten auf den neusten Stand bringen? Sie sind sich noch nicht sicher, wie Sie nach Ihrer Elternzeit zurück in den Arbeitsmarkt finden? Sie möchten sich in verschiedenen Berufsfeldern ausprobieren? Dann kann die Teilnahme an einer MAT für Sie das Richtige sein.

Die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung werden unterschieden in:

	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Träger (MAT) und
	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber (MAG).


Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Träger (MAT)

Um Ihnen die für den ersten Arbeitsmarkt notwendigen Kenntnisse vermitteln zu können, kann eine MAT zu Ihrer Qualifizierung durchgeführt werden.
Gefördert werden Maßnahmen oder Tätigkeiten, die zur Verbesserung Ihrer Eingliederungsaussichten beitragen.

Dazu zählen Maßnahmen, die

	Sie an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranführen wie z. B. ein Orientierungs- oder Vermittlungszentrum oder
	Vermittlungshemmnisse feststellen, verringern bzw. beseitigen wie z. B. ein Förderzentrum oder
	Sie in eine versicherungspflichtige Beschäftigung vermitteln oder
	Sie an eine selbständige Tätigkeit heranführen oder
	Ihre Beschäftigungsaufnahme stabilisieren.


Während der MAT erhalten Sie weiterhin Ihre Leistungen nach dem SGB II.

Sie erhalten die Ihnen entstehenden Fahrtkosten unabhängig von der Art des Verkehrsmittels. Weiterhin übernehmen wir Ihre Kinderbetreuungskosten für aufsichtsbedürftige Kinder in Höhe von monatlich maximal 130,00 Euro pro Kind. Die Lehrgangskosten und Prüfungsgebühren werden ebenfalls von uns getragen.

Da wir eine Vielzahl von MAT anbieten, ist es ratsam, dass Sie sich bei Interesse an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden. Dieser kann Ihnen die einzelnen Maßnahmen vorstellen und mit Ihnen gemeinsam die für Sie Passende finden.

Diese Maßnahmen bieten wir grundsätzlich für Sie im Jobcenter Remscheid an:





aktivcenter-fam.pdf (2,6 MiB)






FöfF.pdf (677,3 KiB)






Flyer IBS.pdf (3,9 MiB)






perjuf.pdf (446,6 KiB)






Vermittlungscenter_Flyer.pdf (279,2 KiB)





Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber (MAG)

Um festzustellen, ob Sie für eine zu besetzende Stelle geeignet sind, ist es möglich, eine MAG zur Arbeitserprobung bei einem Arbeitgeber durchzuführen. Die Voraussetzungen für eine MAG sind unter anderem, dass Sie im Voraus die Einwilligung von uns für die Teilnahme eingeholt haben und sie geeignet und angemessen ist, Ihre Eingliederungsaussichten zu verbessern. Ziel dieser betrieblichen MAG ist es, direkt am Arbeitsplatz unter Beaufsichtigung und Betreuung durch eine Fachkraft Ihre beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, Ihr Leistungsvermögen sowie Ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten festzustellen. Während der MAG sind selbstverständlich alle Bestimmungen des Arbeitsrechts einzuhalten!

Insgesamt darf die Dauer einer betrieblichen MAG bei einem Arbeitgeber sechs Wochen nicht übersteigen.










Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS)  




Eine Qualifizierung oder ein Einzelcoaching können Ihre Job-Chancen erheblich verbessern. Nachdem Sie mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner besprochen haben, was im Einzelnen für Sie in Frage kommt, überprüft er, ob eine entsprechende Maßnahme von uns angeboten wird.

Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie einen AVGS, wenn die Fördervoraussetzungen bei Ihnen vorliegen.

Im AVGS werden das Maßnahmeziel und der Maßnahmeinhalt festgelegt. Er kann zeitlich befristet sowie regional beschränkt werden. Er berechtigt Sie zur Auswahl

	eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende zugelassene Maßnahme anbietet,
	eines Trägers, der Sie in eine versicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt oder
	eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende betriebliche Maßnahme von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet.


Eine Suchmaschine für AVGS-Kurse finden Sie hier:





www.arbeitsagentur.de	









Kommunale Eingliederungsleistungen  




Wenn Ihre Eingliederung in Arbeit durch persönliche bzw. familiäre Verpflichtungen oder Schwierigkeiten in Ihrem Lebensumfeld erschwert oder sogar verhindert wird, können Ihnen diese kommunalen Unterstützungs- und Beratungsleistungen weiterhelfen:

	Schuldnerberatung,
	Kinderbetreuung
	psychosoziale Betreuung
	Suchtberatung.


Gerne besprechen wir mit Ihnen, welche der Dienstleistungen Ihnen behilflich sein können. Sie können die Angebote vorbereitend und begleitend zu unseren Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen.










Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Leistungen Ermessensleistungen sind!
Es besteht für Sie kein Rechtsanspruch darauf. Weiterhin müssen für die Gewährung einzelner Förderungen gewisse Voraussetzungen vorliegen. Ob demnach eine Förderung für Sie in Frage kommt, können Sie bereits im Voraus mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner klären.
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Jobcenter Remscheid
Bismarckstraße 8-10
42853 Remscheid



Telefonische Erreichbarkeit der Eingangszone
Montag bis Freitag
08:00 bis 12:30 Uhr

Telefon
0 21 91 / 95 18-222
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Hotline des Service Centers
Sie erreichen unser Service Team Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr und 
Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr 
unter der Rufnummer




0 21 91 / 95 18 - 0*



* Entgelt entsprechend der Preisliste Ihres Teilnehmernetzbetreibers







Veranstaltungen





	<	Dezember 2021	>
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
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Einstellungen
 Unsere Website benutzt Cookies. Einige Cookies sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere Cookies dienen z.B. dazu, Videos von YouTube abzuspielen. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen möchten, können Sie die gespeicherten Cookies zu unserer Webseite über Ihren Browser löschen.
                                            



Einstellungen speichern & fortfahren                







Standard



Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.

Ausführliche Informationen über die Inhalte unserer Website finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen bzw. im Impressum.
                    





YouTube Videos







Wir zeigen auf unserer Website YouTube Videos. Bei Wiedergabe der Videos setzt YouTube einen Cookie, der Infomationen über das Nutzerverhalten sammelt.
                    













